
 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 

 
Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst. 
 
 
F.d.R.d.A. 

Vorlage 
  öffentlich 

 �  nichtöffentlich Vorlage-Nr.:    348/13 
Der Bürgermeister 
Fachbereich: 3 
 
Stadtentwicklung und Bauaufsicht 
 

 

 

zur Vorberatung an: � Hauptausschuss 
  � Finanzausschuss 
   Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
  � Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
  � Bühnenausschuss 
  � Ortsbeiräte/Ortsbeirat: 

Datum: zur Unterrichtung an:  � Personalrat 

zum Beschluss an: � Hauptausschuss 
   Stadtverordnetenversammlung 

 
Betreff:  Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung der Industriegebietsfläche der  
                 PCK Raffinerie GmbH“ 
 

Beschlussentwurf:  
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplanes zur 

Erweiterung der Industriegebietsfläche der PCK Raffinerie GmbH für den in der Anlage 2 dargestellten Geltungsbereich. 
 

2. Ziel des Bebauungsplanes ist die planungsrechtliche Sicherung einer ca. 12 ha großen Fläche als Industriegebiet für die 
Ansiedlung von Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien. 
 

3. Auf der Grundlage des § 2 Abs. 4 BauGB ist zur Sicherung der Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 
durchzuführen, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu 
beschreiben und zu bewerten sind. 
 

4. Dieser Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB zusammen mit den zu diesem Beschluss gehörenden Plänen 
(Anlage 1 und 2) ortsüblich bekannt zu machen.  

Finanzielle Auswirkungen: 

 keine  � im Ergebnishaushalt � im Finanzhaushalt 
� Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. � Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt. 
                                                                                                 Produktkonto:                            Haushaltsjahr: 
Erträge:                                       Aufwendungen: 
 
 
Einzahlungen:                             Auszahlungen: 
 
 
� Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
� Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: 
� Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam: 
Deckungsvorschlag: 
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Begründung: 

 

Die PCK Raffinerie GmbH hat sich bereits bei der Ansiedlung von Vorhaben zur Erzeugung von Biokraftstoffen auf ihrem 
Betriebsgelände arrangiert. Jetzt plant sie den Einstieg in „Erneuerbare Energien“  und die Bereitstellung von Industriegebiets-
flächen vorrangig für die Ansiedlung von Vorhaben für die Gewinnung der neuen Energieformen. Dafür wurden die innerhalb 
des Industriegebietes zur Verfügung stehenden Flächen auf ihre Eignung geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung mussten die 
Betreiber der PCK Raffinerie GmbH, auf Grundlage der geforderten Sicherheitsabstände, zu den vorhandenen Anlagen, die 
Errichtung und Betreibung von Vorhaben der „Erneuerbarer Energien“ auf den bestehenden Industrieflächen, ausschließen. 
Daraus resultierend soll das bestehende Industriegebiet, auf betriebseigenen Flächen, um ca. 12 ha erweitert werden. Die 
Erweiterungsfläche befindet sich nordwestlich des Betriebsgeländes. Die Lage der Erweiterungsfläche ist in der zu diesem 
Beschluss gehörenden Anlage 1dargestellt. 
Um eine bauliche Nutzung der gegenwärtig mit Wald bestandenen Fläche zu ermöglichen ist auf Grundlage des § 1 Abs.1 
BauGB ein Bebauungsplan aufzustellen. Der genaue Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der zu diesem Beschluss 
gehörenden Anlage 2 dargestellt. 
Ziel dieses Bebauungsplanes ist die planungsrechtliche Sicherung und Festsetzung eines Industriegebietes, das vorrangig der 
Ansiedlung von Vorhaben zur Gewinnung „Erneuerbarer Energien“ dient. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltprüfung 
durchzuführen in der die Belange des Umweltschutzes schutzgutbezogen zu prüfen und geeignete Maßnahmen für den 
Ausgleich und den Ersatz verlorengegangener bzw. beeinträchtigter Schutzgüter nachzuweisen sind. 
 
Die Kosten des Bauleitplanverfahrens übernimmt die ENERTRAG AG. Eine Kostenübernahmeerklärung liegt dem Antrag 
(Anlage 3) bei. 
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Anlage 1
zum Beschluss über die
Aufstellung des Bebauungsplanes
"Erweiterung der Industriegebietsfläche
 der PCK Raffinerie GmbH"

M 1: 25 000                Dezember 2012
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Anlage 2
zum Beschluss über die
Aufstellung des Bebauungsplanes
"Erweiterung der Industriegebietsfläche
 der PCK Raffinerie GmbH"

M 1: 5000                Dezember 2012










